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§ 8f VKG Kundigungs- und
Entlassungsschutz bei einer

Teilzeitbeschaftigung

VKG - Vater-Karenzgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2026

1. (1)Der Kundigungs- und Entlassungsschutz beginnt grundsatzlich mit der Bekanntgabe der Teilzeitbeschaftigung,
frihestens jedoch vier Monate vor dem beabsichtigten Antritt der Teilzeitbeschaftigung, nicht jedoch vor der
Geburt des Kindes. Er dauert bis vier Wochen nach dem Ende der Teilzeitbeschaftigung, 1angstens jedoch bis vier
Wochen nach dem Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes. § 7 Abs. 3 ist anzuwenden. Die Bestimmungen
Uber den Kiindigungs- und Entlassungsschutz gelten auch wahrend eines Verfahrens nach den §§ 8c und 8d
dieses Bundesgesetzes.

2. (2)Dauert die Teilzeitbeschaftigung langer als bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes oder beginnt
sie nach dem Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes, kann eine Kiindigung wegen einer beabsichtigten oder
tatsachlich in Anspruch genommenen Teilzeitbeschaftigung bei Gericht angefochten werden. 8 105 Abs. 5 ArbVG
gilt sinngemal3. Der Arbeitgeber hat auf ein schriftliches Verlangen des Arbeitnehmers eine schriftliche
Begriindung der Kuindigung auszustellen. Der Arbeitnehmer muss die schriftliche Begrindung bei sonstigem
Ausschluss des Rechts auf Ausstellung binnen funf Kalendertagen ab dem Zugang der Kiindigung verlangen. Der
Arbeitgeber muss die schriftliche Begrindung binnen funf Kalendertagen ab dem Zugang des Verlangens
ausstellen. Der Umstand, dass eine schriftliche Begriindung nicht Gbermittelt wurde, ist fur die Rechtswirksamkeit
der Beendigung ohne Belang.

3. (3)Wird wahrend der Teilzeitbeschaftigung ohne Zustimmung des Arbeitgebers eine weitere Erwerbstatigkeit
aufgenommen, kann der Arbeitgeber binnen acht Wochen ab Kenntnis entgegen Abs. 1 und 2 eine Kiindigung
wegen dieser Erwerbstatigkeit aussprechen.

In Kraft seit 01.11.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vkg/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/vkg/paragraf/8c
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/105
file:///

	§ 8f VKG Kündigungs- und Entlassungsschutz bei einer Teilzeitbeschäftigung
	VKG - Väter-Karenzgesetz


